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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Frage, ob einem am Adoptionsverfahren nicht beteiligten Dritten Einsichtnahme in den Adoptionsakt zu gewähren

ist, ist im Gesetz nicht geregelt. Demnach kann die Verweigerung der Akteneinsicht keine o8enbare Gesetzwidrigkeit

begründen.
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